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MITTEILUNGEN
DER ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH

Band 36, Heft 3

(119. Neujahrsblatt)



VORWORT

Dieses Neujahrsblatt enthält einige aus selbständiger Prüfung der Quellen gewonnene
Ergebnisse, die zum Teil auf der Benutzung allgemein zugänglicher Editionen und Regesten

der behandelten Urkunden und großenteils auf der Einsichtnahme der wichtigsten
Originaldokumente, unter Mithilfe von Photokopien, beruhen. Maßgebend war dem
Verfasser eine Untersuchungs- und Betrachtungsweise, die ihm schon bei früheren Arbeiten
wegleitend war; genannt seien: „Zürich und Konstanz im Kampf zwischen Ludwig dem

Bayer und dem Papsttum" (1912); „Zwischen Morgarten und Sempaeh, Laupen als Ring
in der Kette" (1939); „Vom Sempacherkrieg zum Thurgauerzug" (1944); „Das Weiße
Buch von Sarnen" (Ausgabe des erzählenden und des urkundlichen Teils, 1947).

Die vorliegende Arbeit ist ein stofflich und zeitlich begrenzter Ausschnitt aus einer
Kette von Quellenuntersuchungen, die noch im Gange sind. Ein Beitrag der „Stiftung
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung an der Universität Bern" erleichterte
die Beschaffung der für die Handschriften- und Textvergleichung notwendigen
Photokopien. Die Möglichkeit, einen Teil des Forschungsertrages jetzt schon einem größern
Leserkreise bekannt zu machen, ist der „Antiquarischen Gesellschaft" in meiner Vaterstadt

Zürich zu danken. Der Inhalt des dritten Teiles erschien erstmals in der
Festnummer des „Bund" vom 13. Juni 1953 zur Feier „Bern 600 Jahre im Bund der

Eidgenossen".
Mit Ausnahme des zweiten Teiles, der jedem Leser die Nachprüfung neu aufgeworfener

Fragen ermöglichen will, mußte des beschränkten Raumes wegen auf Quellen- und
Literaturangaben verzichtet werden. Den besten urkundlichen Wegweiser bildet heute —
neben der „Sammlung der altern eidgenössischen Abschiede", den „Urkunden zur Schweizer

Geschichte aus österreichischen Archiven", den „Fontes rerum Bernensium" und dem

„Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich" (12 Bände, bis 1336) — das

mehrbändige „Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft".
Ursprung und Wachstum der eidgenössischen Bünde zu ergründen, lockt den

schweizerischen Forscher nicht nur die Freude am Werk und Wesen der Väter, sondern auch
die Teilnahme am Schicksal von Land und Volk, dem er mit Leib und Seele angehört. In
einer Zeit voll Blut und Tränen wurde der Samen der Eidgenossenschaft auf harten
Boden gestreut ; die Saat ging auf, von treuer Hand gepflegt, und überwand mit Gottes

Hilfe im Wandel von sieben Jahrhunderten manchen Sturm; sie trägt noch Frucht in
der Jetztzeit, die an Leid und Schrecken keinem vergangenen Saeculum nachsteht. Ob

unser Bund die heute und morgen drohenden Gefahren überdauert, hängt ab von der

mutigen Hingabe des gegenwärtigen und jedes künftigen Geschlechts an die Pflicht, das

Erbe der Väter zu erwerben, um es zu besitzen.
Dank gebührt den Mahnern und Tätern, die dem Volk auf steinigem Wege vorangehen.

So widme ich dieses Zürcher Neujahrsblatt an der Neige des alten Jahres in Ehrfurcht

HERRN PROFESSOR DR. MAX HUBER

dem Hüter und Mehrer eidgenössischer Überlieferung, zum 80. Geburtstag.

Bern, am Münsterplatz, Kleinkindleintag 1954 Hans Georg Wirz
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LEITGEDANKEN

Bundesbriefe und Friedensverträge nach Gehalt und Form

Hjs ist da und dort üblich, den Zusammenschluß der eidgenössischen Orte fast
ausschließlich im Rahmen der ewigen Bünde zu betrachten und diese in erster Linie als

Ausgangspunkt der spätem Entwicklung zu beurteilen. Man übersieht dabei leicht die Bedeutung

der Zustände und Ereignisse, die vorangingen und zu den Bündnissen hinführen, die

— von dieser Seite beleuchtet — als Abschluß einer Kette von weit zurückreichenden
Zusammenhängen erscheinen. So standen die beiden Reichsstädte Zürich und Bern den drei
Ländern politisch nahe, lange bevor sie sich mit diesen auf ewig verbündeten, und die drei
Waldstätte waren sich untereinander und gemeinsam der Stadt Luzern als Nachbarn
durch Natur, Recht und Wirtschaft zugeordnet, ehe sie sich kraft Brief, Siegel und
Eidschwur zusammenschlössen. Auch waren alle Lande zwischen Alpen und Jura, zwischen
Genfer- und Bodensee — ob einem geistlichen oder weltlichen Fürsten oder unmittelbar
dem König Untertan — Teile eines Reiches, die trotz aller Verschiedenheit und Gegensätze,
die sie vorübergehend oder dauernd trennten, zusammengehörten. Über die Reichsgrenze
hinaus reichte das kirchliche Band, das die Völker Europas zu einem großen Ganzen einte,
sofern nicht Zwiespalt zwischen Kirche und Staat die Christenheit schmerzvoll zerriß und
ein Land dem andern, ja die Bewohner der gleichen Stadt und Landschaft unter sich
entfremdete. Selbst innerhalb eines engen politischen und wirtschaftlichen Raumes gab es je
und je Anlaß zu Reibungen und Widerstreit genug, um Verwandtes zu spalten und
Zusammengehöriges auseinanderzuzerren. Ursachen aller Art zeugten Zwietracht und Haß,
und daraus entsprang trotz vielem Bemühen, sie zu vermeiden, Gewalttat und Fehde. Dem

Blutvergießen vorzubeugen oder einen Waffengang erfolgreich zu bestehen, verbündeten
sich im 13. und 14. Jahrhundert — kurzfristig, langfristig oder auf immer — von gleichen
Gefahren bedrohte Nachbarn, vornehmlich Städte, aber auch Herren, königlichem Gebot

oder eigenmächtig der Not gehorchend.
Das Übel des immer wiederkehrenden Unfriedens wurzelte teils in dem fortwährenden

Wettbewerb der Könige, Fürsten, Herren und Städte um die politische und wirtschaftliche

Macht, teils in dem Fehderecht, das alle Glieder des Reichs für sich beanspruchten, so daß

es besonderer Maßnahmen bedurfte, den Frieden zu wahren oder wiederherzustellen.

Solche Maßnahmen entsprangen dem Bedürfnis sowohl der bäuerlichen Bevölkerung auf
dem Lande als auch der Handwerk und Handel treibenden Bewohner der Städte, deren

Markt und Verkehrswege unter Reichsschutz standen. Höchste Aufgabe jeder obrigkeitlichen

Gewalt war zu Stadt und Land die Beschirmung des Friedens; wurde aber der

Friede gewaltsam gestört, suchte man Waffenruhe und Sühne: wenn es nicht anders

ging, auf kurze, womöglich aber auf längere Frist. Nur schwer fand man Einsicht,
Selbstüberwindung und Kraft zu einer ewigen Richtung für einen weitausgedehnten Raum.



Friedensordnungen gediehen leichter, wenn man ihnen bestimmte Grenzen zog. Bollwerke

für Krieg und Frieden waren neben der wehrhaften Burg die befestigte Stadt und das

durch Berg und Letzi gesperrte Tal, sofern eine ihrer Rechte und Pflichten bewußte

Bürgerschaft die Stadt und eine Gemeinde von rührigen und waffentüchtigen Landleuten
das Tal beschirmte. Für sich allein war eine Stadt, ein Tal zu schwach, um den Frieden nach

innen und außen zu sichern; größere Gewähr war erreichbar, wenn mehrere Stadt- oder

Landgemeinden — mit oder ohne Fürsten und Herren — zu gemeinsamem Tun und
Lassen sich zusammenschlössen.

Bündnisse und Friedensverträge des Mittelalters halten Augenblicke fest, in denen die

Vertragschließenden — Einzelpersonen oder Körperschaften — nach vorangegangenen
Verhandlungen einem gefaßten Entschluß endgültigen Ausdruck gaben in einer Form, die

eine gewisse Dauer verhieß. Das Pergament, das die Willensäußerung bewahrt, und die

Siegel der Nächstbeteiligten und allfälliger Zeugen, die ihr Gewicht verleihen, tragen das

Gepräge der Zeit, in der eine Neuordnung der menschlichen Beziehungen nottat. Der
Inhalt der Urkunden ist nicht dazu bestimmt, Geschichte zu erzählen und ausführlich
darzutun, was alles vorausging; er ist zwar mitbedingt durch die fernere und nähere

Vergangenheit, jedoch beherrscht durch Forderungen der Gegenwart und Ziele der Zukunft,
auch wenn vielleicht die äußere Form einem altbewährten Vorbild entlehnt ist. Urkunden
sind Momentaufnahmen, wo auf begrenzte Tatsachen und Absichten grelles Licht fällt,
dicht danebenliegende Dinge aber völlig im Schatten ruhen; sie reichen daher nie aus zur
Aufhellung historischer Ereignisse und Zusammenhänge. Dazu bedarf es ergänzender
Aufzeichnungen aus der Feder von Ohren- und Augenzeugen oder von Gewährsmännern, die

aus zuverlässiger schriftlicher oder mündlicher Quelle schöpften. Um so schwieriger ist es,

sich über Begebenheiten und Vorgänge Klarheit zu verschaffen, über die allein Urkunden
Aufschluß erteilen und sonstige Quellen spärlich fließen. Um so willkommener ist jeder
Lichtstrahl, der das Dunkel erhellt.

Bünde und Friedensschlüsse sind Verträge, die über den Augenblick hinausweisen, für
die am Tage, wo sie in Kraft treten, Bewährung erhofft wird; sie sind Frucht bewußter
Überlegungen und Pläne, der Ausdruck von Wünschen und Befürchtungen; die
Vertragsbestimmungen sind je nach den Umständen getragen von kühner Zuversicht oder
vorsichtiger Zurückhaltung, kühler Berechnung oder tief gefühlter Verantwortung, sind

durchdrungen vom überlegenen Willen einzelner Persönlichkeiten oder vom starken
Bewußtsein einer Volksgemeinschaft. Aus der Form der Verträge ist kaum zu erraten, ob die
Partner offen und ehrlich einander gegenübertraten oder ob die List des einen den
arglosen andern ins Garn lockte, oder aber ob beide sich gegenseitig hinters Licht führten;
aus ihrem Wortlaut ist nicht erkennbar, welchen Grad von Vertrauen oder Mißtrauen sich
die Männer entgegenbrachten, die ein Abkommen verabredeten, die es in Schrift faßten
und die im Namen derer, die dadurch rechtlich verpflichtet wurden, das Siegel daran
hängten.

Bündnisse und Friedensschlüsse des Mittelalters waren in der Regel keine
Geheimverträge, sondern öffentliche Vereinbarungen, die von den Fürsten und Körperschaften,
die sich dadurch banden, oder von ihren Vertretern eidlich bekräftigt und, wo es nützlich
schien, periodisch wieder verlesen und neu beschworen wurden. Ihr Inhalt war nicht nur
bedeutsam für die Personen, die ihn formten und niederschrieben, ihn erstmals hörten und



mit Mund und Hand guthießen, sondern auch für alle, die fortan durch Zusicherungen und
Verpflichtungen in ihrem Sein und Tun beeinflußt wurden.

Die Kunst des Schreibens war damals nicht allgemein, um so größere Verantwortung
trugen die Schreiber, die anfangs ausschließlich aus dem geistlichen Stande hervorgingen,
mehr und mehr auch durch Schulung am fürstlichen Hof oder im städtischen Rathaus auf
weltlicher Bahn zum Notar, Stadt- oder Landschreiber, ja sogar zum Kanzler eines Fürsten
aufstiegen. Sie lernten unter kundiger Leitung erfahrener Lehrmeister, die sowohl die
Kirchen- und Gelehrtensprache als den Volksmund beherrschten, Gedanken und Worte
lateinisch und deutsch in Schrift fassen, teils nach bewährten Vorlagen verschiedener
Herkunft, von denen man sich mit Vorliebe Musterbücher anfertigte, teils nach Entwürfen und
Kopien wichtiger Dokumente, die jede geordnete Kanzlei bündel- oder bandweise
aufbewahrte.

Bei jedem wichtigen Schriftstück erhebt sich die Frage: Floß sein Wortlaut aus einer
Feder, die das Ergebnis mündlicher Verhandlungen selbständig aus eigenem Verstehen und
Können des Schreibers formte, oder entlehnte dieser die Form ganz oder teilweise einem
Vorbild, das ihm geläufig war und für den zu behandelnden Gegenstand so passend schien,
daß sich eine davon unabhängige neue Formulierung erübrigte Wozu sollte für etwas, was
klar durchdacht ein geschulter Kopf in schriftliche Form gebracht hatte, mühsam ein
anderer Ausdruck gesucht werden, wenn es darauf ankam, die Worte im Ohre derer, die
sie aufmerksam anhören und ernsthaft beschwören sollten, vertraut und einprägsam zum
Klingen zu bringen.

So war es nicht Zufall oder Bequemlichkeit, was die Schreiber oder deren Auftraggeber
veranlaßte, in einer Reihe von Bundesbriefen gleichartige Gedanken und Satzungen auch
mit gleichen oder ähnlichen Worten auszudrücken. Um so reizvoller ist es, ausfindig zu
machen, wo gewisse Bestimmungen nach ihrem rechtlichen Gehalt und ihrer schriftlichen
Gestalt erstmals auftauchen, und wer ihr geistiger Urheber war. Die eidgenössischen
Bünde wurden die Grundlage eines Staatsgebildes, das die Jahrhunderte überdauerte; sie

verdienen noch heute genau untersucht und sorgsam gewürdigt zu werden. Ihr Inhalt ist
älteren und gleichzeitigen Bündnissen und Landfrieden verwandt. Von diesen Verträgen
sind meist mehrere Ausfertigungen vorhanden. Da gilt es zu prüfen, ob sie von der gleichen
oder von verschiedener Hand herrühren und welcher Schreiber wohl die ursprüngliche
Vorlage schrieb und vielleicht auch deren Verfasser war. Dann läßt sich unter Umständen
erschließen, wer den ersten Antrieb zu dem verbrieften Abkommen gab oder wessen Hand
ihm den letzten Schliff verlieh. Die Schriftzüge und orthographischen Merkmale sind
deutliche Kennzeichen, durch die sich fast jeder Schreiber vom andern unterscheidet.
Wenn man wissen will, ob zwei gleichlautende Urkunden aus einer oder aus zwei Federn

geflossen sind, und wer allenfalls der gemeinsame Schreiber oder die beiden Schreiber

waren, so ist die genaueste Vergleichung des Schriftbildes, der Gestalt jedes einzelnen

Buchstabens und aller lautlichen Besonderheiten unumgänglich. Die Mühe lohnt sich, weil

man sonst verborgenen Dingen nur so auf die Spur kommt. Doch führt auch dieser Weg
den Forscher selten ans Ziel, wenn ihm nicht eine reichhaltige Sammlung von
photokopierten Urkunden aus zahlreichen Archiven zur Verfügung steht. Dank gebührt daher

der Leitung aller Archive, welche die photographische Wiedergabe ihrer Handschriften
fördern.












































































































